






























DEUTSCHES INSTITUT FÜR GÜTESICHERUNG UND KENNZEICHNUNG E. V. 
Ge'gründel 1925 

Im Übrigen lehnt RAL, wie in einer früheren Stellungnahme zur Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher 

für den ökologischen Wandel bereits ausführlich dargelegt, auch diEi übrigen Anforderungen an ein 

Zertifizierungssystem ab (siehe dazu hier, Ziffer 2.al. 

Klarstellungen erforderlich 

Zusätzlich zu den bereits dargelegten Defiziten des Richtlinienvorschlags ist RAL der Auffassung, dass 

mehrere Aspekte im Richtlinienvorschlag über Umweltaussagen der Klarstellung bedürf�n. 

Dies gilt insbesondere für bestehende private Umweltzeüchensysteme. Neue private 

Umweltzeichensysteme bedürfen nach der Umsetzung der Richtlinie der Genehmigung. Nicht eindeutig 

ist, ob die in Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie über Umweltzeichen vorgeschlagenen Anforderungen an 

Umweltzeichensysteme auch für bereits vor dem Datum der Umsetzung Richtlinie bestehende private 

Umweltzeichensysteme gelten. Anders als bei den staatlichen Systemen (in Art. 8 Abs. 3] trifft die 

Richtlinie keine explizite Regelung mit Blick auf bereits besti�hende private Systeme. Das 

Genehmigungserfordernis nach Art. 8 Abs. 5 UAbs. 2 des Vorschlags bezieht sich nur auf neue 

Umweltzeichensysteme. Es ist unklar, ob bestehende Systeme nur nicht genehmigungsbedürftig sind, 

aber dennoch die Anforderungen nach Art. 8 Abs. 2 einhalten müssen, oder aber insgesamt von diesen 

Anforderungen ausgenommen sind. 

Darüber hinaus ist fraglich, wie ein bestehendes Umweltzeichensystem von einem neuen 

abzugrenzen ist. Der Vorschlag der Richtlinie über Umweltaussagen definiert nicht, wann ein 

Umweltzeichen als „neu:· zu qualifizieren ist. Damit könnte gemeint sEiin, dass das System als solches 

vorher noch nicht bestanden haben darf. Denkbar ist aber auch, dass bereits neue Vergabekriterien für 

ein bestehend�s Umweltzeichen (z.B. in Bezug auf andere Produkte oder neue 

Technologien/Materialien) ausreichen, um ein System als neu einzustufen. Diese Auslegung würde dazu 

führen, dass Zeicheninhaber davon absehen werden, bestehende Systeme durch die Festlegung neuer 

Vergabekriterien zu modernisieren, um nicht ihren Bestandsschutz zu verlieren. 

Die Antworten auf diese Fragen entscheiden unmittelbar über den Umfang der Anforderungen, welche 

Umweltzeichensysteme einhalten. müssen. Um Rechtssicherheit für die Eigentümer und Nutzer der 

Systeme herzustellen, bedarf es folglich einer Klarstellung. 

Bonn, 26.Juni2023 

Rüdiger Wollmann 
Hauptgeschäftsführer 
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